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JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 10.02.2003

Rechtssatz
Bei zunehmendem Betriebsumfang ist es die Pflicht des strafrechtlich Verantwortlichen, welcher naturgemaf

personlich nicht mehr samtlichen Aufgaben nachkommen kann, durch ein ausreichend dichtes und zulanglich
organisiertes Netzwerk wiederum durch den strafrechtlich verantwortlichen Beauftragten Uberwachter
Aufsichtsorgane dafur zu sorgen, dass die im Unternehmen Beschaftigten nicht nur Kenntnis von den zu beachtenden
Vorschriften haben, sondern dass die Vorschriften im Einzelfall auch tatsachlich eingehalten werden.

Zuletzt aktualisiert am
07.07.2008

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Niederösterreich 2003/02/10 Senat-LF-03-0014
	JUSLINE Entscheidung


